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JUBILARINNEN UND JUBILARE IM JAHR 2012

GEBURTSTAGE

101. Geburtstag
Schmuki-von Aarburg Hedwig 10.08.1911 Altersheim St. Josef

97. Geburtstag
Stolz Wilhelm 29.10.1915 Altersheim St. Josef

96. Geburtstag
Monn Robert 08.01.1916 Obergasse 43

95. Geburtstag
Müller Beat 27.02.1917 Altersheim St. Josef
Graber August 13.03.1917 Altersheim St. Josef

90. Geburtstag
Kuster Wilhelm 15.02.1922 Sennhüttenstrasse 53
Kuster Elisa 15.02.1922 Sennhüttenstrasse 53
Büsser-Odermatt Gertrud 16.02.1922 St. Gallerstrasse 20
Betschart-Germann Olga 04.03.1922 Kirchgasse 2
Blarer Hildegarde 18.03.1922 Altersheim St. Josef
Steiner Ferdinand 15.06.1922 Kreuzgasse 16
Bernet Anton 26.07.1922 Altersheim St. Josef
Hüppi Emil 30.11.1922 Hauptstrasse 81
Zehnder-Oberholzer Bertha 17.12.1922 Strandhotel

85. Geburtstag
Arnet-Oberholzer Agnes 16.01.1927 Obergasse 15
Müller Lukas 26.01.1927 Schlatt
Kuster Leo 12.02.1927 Obstwachsstrasse 7
Müller-Seliner Paula 30.03.1927 Altersheim St. Josef
Schmucki-Helbling Berta 06.04.1927 Buchstockstrasse 3
Müller-Baumgartner Lydia 26.06.1927 St. Gallerstrasse 28
Thoma Karl 07.10.1927 Alte Uznabergstrasse 19
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80. Geburtstag
Schubiger-Müller Agnes 15.01.1932 Mürtschenstrasse 16
Koller Karl 19.02.1932 Kreuzgasse 22
Meli-Arrighi Celestina 02.03.1932 Obstwachsstrasse 2
Gisler-Eugster Theresia 25.04.1932 Kirchgasse 21
Ugrinovits Mathias 09.05.1932 Breitestrasse 25
Tripoli-Farina Carmela 09.08.1932 Obstwachsstrasse 4
Müller Friedrich 01.09.1932 Allmeindstrasse 5a
Schär Werner 12.10.1932 Breitestrasse 11
Oberholzer Karl 04.11.1932 Bürgital 932
Oezcan Sahzene 07.11.1932 Seegartenstrasse 3

HOCHZEITEN

Diamantene Hochzeit 60 Jahre
Kälin-Wiser Ivo & Maria Heirat am 20.10.1952 Obergasse 43

Smaragdhochzeit 55 Jahre
Thomann-Dengler Jakob & Paula Heirat am 08.03.1957 Lanzenmoosstrasse 14
Lückl-Schmidlin Georg & Erika Heirat am 23.08.1957 St. Gallerstrasse 55
Lüchinger-Büchel Hans & Bernadette Heirat am 31.08.1957 Sandstrasse 10
Helbling-Müller Arthur & Anna Heirat am 25.09.1957 Haldenstrasse 1a
Züger-Karau Walter & Herta Heirat am 03.10.1957 Alte Uznabergstrasse 15b

Goldene Hochzeit 50 Jahre
Ochsner-Ribeli August & Rosmarie Heirat am 05.03.1962 Im Seeblick 1
Marin-Schenker Jean & Verena Heirat am 27.04.1962 Oberseeweg 2
Gmür-Helbling Karl & Verena Heirat am 12.05.1962 Breitestrasse 6
Pasquariello-Dal Vecchio Domenico & Maria Heirat am 04.08.1962 Mürtschenstrasse 8
De Nadai-Ricesso Giuseppe & Stefania Heirat am 11.08.1962 Hauptstrasse 49
Tomasi-Schmuki Pius & Martha Heirat am 14.09.1962 Allmeindstrasse 8
Looser-Honegger Hans & Margrit Heirat am 15.09.1962 Alte Eschenbacherstr. 6
Keller-Müller Hanspeter & Helena Heirat am 22.09.1962 Oberseestrasse 5
Boller-Kauer Friedrich & Susanna Heirat am 29.09.1962 Spitze 10
Schelling-Kirchmaier Robert & Maria Heirat am 23.11.1962 Im Hummel 10

Die Musikgesellschaft Schmerikon und der Gemeinderat laden ALLE Jubilare des Jahres 2012 am

26. Mai 2012, 16.00 Uhr, im Hotel Restaurant Seehof, zu einem Jubilarenkonzert ein. Anlässlich die-

ser Veranstaltung werden im Speziellen die 1932-Jahrgänger geehrt, da der Gemeindepräsident auf

einen Besuch am eigentlichen Geburtstag dieser Jubilare verzichtet. Einladungen werden vor dieser

Veranstaltung versendet. Bitte beachten Sie auch die Hinweise im Gemeindeblatt.



AUS DEM GEMEINDERAT

Bürgerversammlung 2012

Die Bürgerversammlung des Jahres 2012 findet
statt am Freitag, 30. März 2012, 20.00 Uhr, in
der Turnhalle der Oberstufe Süd. Am Montag,
19. März 2012, 20.00 Uhr, wird über die Ge-
schäfte an der Vorversammlung im Hotel Res-
taurant Seehof informiert.

Ämterkontrollen

Das Grundbuchamt Schmerikon wurde einer
Inspektion durch das Grundbuchinspektorat des
Kantons St. Gallen unterzogen. Die Inspekteure
haben die Grundbuchführung als gewissenhaft,
gut geordnet und sauber bezeichnet und stellen
Grundbuchverwalterin Franziska Arnold ein
gutes Zeugnis aus.

Das kantonale Steueramt hat das Steueramt
Schmerikon einer Revision unterzogen. Die
Revisoren haben festgestellt, dass sich Steuer-
sekretärin Gabriela Artho in kurzer Zeit rasch
und gut eingearbeitet hat und das Steueramt
nach den geltenden Vorgaben und Vorschriften
kompetent und gewissenhaft führt.

Die Sozialversicherungsanstalt des Kantons St.
Gallen hat bei der Finanzverwaltung
Schmerikon unter der Leitung von Martin Hofer
eine Arbeitgeberkontrolle durchgeführt. Bei der
Revision konnten keine Abrechnungs-
Differenzen bei den Sozialversicherungsbeiträ-
gen festgestellt werden.

Der Gemeinderat hat von den positiven Berich-
ten Kenntnis genommen.

Er dankt den Verantwortlichen und deren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern für die kompetente
und gewissenhafte Arbeitsausführung.

Schätzungswesen

Mit dem Schätzungswesen in den Gemeinden
im Kanton St. Gallen betraut ist ein Fachteam.
Das Team setzt sich aus einem Fachschätzer
und der Grundbuchverwalterin Franziska
Arnold zusammen. Bei den Fachschätzern,
welche ihre Tätigkeit im Nebenamt ausüben,
handelt es sich um hauptberuflich tätige, erfah-
rene Baufachleute, welche mit den regionalen-
Verhältnissen vertraut sind. Die Grundbuchver-
walterin, welcher die Marktverhältnisse auf-

grund ihrer Funktion bestens vertraut sind, ist
zudem zuständig für eine effiziente Vorberei-
tung und Verarbeitung der Schätzungen.

Architekt Heinz Gmür hat nun nach 10 Jahren
seinen Rücktritt per Ende 2011 als Fachschät-
zer eingereicht. Die Wahlbehörde, die Gebäu-
deversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen
GVA, hat als neuen Fachschätzer für die Ge-
meinde Schmerikon Alfred Holzer, Architekt,
Jona, per 1. Januar 2012, gewählt.

GEMEINDEHAUS-SPLITTER

Geschätzte Schmerknerinnen und Schmerkner

bereits ist sie wieder da, diese "magische Grenze",
an der Rechenschafft abgegeben wird über das,
was in den vergangenen 365 Tagen alles stattge-
funden hat, oder eben nicht und warum nicht. Er-
gänzt wird in aller Regel die Berichterstattung mit
Hinweisen auf das, was nach dieser magischen
Grenze stattfinden soll verbunden mit dem Ver-
sprechen, die Versäumnisse der vergangenen
Berichtsperiode bis zur nächstfolgenden "magi-
schen Grenze" nachzuholen.

Auch über das politische Geschehen in
Schmerikon liesse sich durch mich ähnlich berich-
ten. Ich verzichte an dieser Stelle auf dieses Ritu-
al. Stattdessen möchte ich Ihnen ganz einfach
danken. Danken für die Möglichkeit, die Sie mir
durch Ihre Wahl vor über drei Jahren eröffnet ha-
ben, die Geschicke dieser schönen Gemeinde
auch dieses Jahr an vorderster Front mitgestalten
zu dürfen. Danken, dass sie darauf vertrauen,
dass ich gemeinsam mit den weiteren Behörden-
mitglieder und den Mitarbeitenden der Verwaltung
täglich Dienstleistungen erbringe und Entschei-
dungen treffe mit dem hohen Anspruch, es zum
Wohl der Allgemeinheit und der einzelnen Bürge-
rinnen und Bürger zu tun. Danken für das Ver-
ständnis, dass dies nicht immer gelingt. Danken
für gutgemeinte Hinweise, wo wir uns verbessern
können. Und nicht zuletzt auch Danke für die vie-
len Begegnungen mit Ihnen zu den verschiedens-
ten Gegebenheiten und Anlässen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe und
besinnliche Weihnachten im Kreis Ihrer Angehöri-
gen und Freunde sowie ein unbeschwertes und
zuversichtliches Überschreiten der "magischen
Grenze".

Félix Brunschwiler



4

Einheitsgemeinde und Gemeindeordnung

Die Bürgerversammlung der Schulgemeinde
Schmerikon hat am 21. November 2011 die
Bildung der Einheitsgemeinde beschlossen.
Die Behörden geniessen das Vertrauen, das
Modell mit Schuldirektorat erfolgreich um-
zusetzen.

Die Bürgerversammlungen vom März 2010
beauftragten Schulrat und Gemeinderat, einen
Vorschlag für die Einheitsgemeinde auszuar-
beiten. Die beiden Räte haben das von der
Projektgruppe ausgearbeitete Modell ohne
Schulrat bzw. mit einem Schuldirektorat befür-
wortet und der Bürgerschaft zur Annahme emp-
fohlen. Der darauf basierende Inkorporations-
vereinbarung wurde an der Bürgerversamm-
lung der Schulgemeinde am 21. November
2011 deutlich genehmigt.

Fakultatives Referendum

Nach der Genehmigung durch die „Schulbürge-
rinnen und Schulbürger“ liegt nun die Zustän-
digkeit für die weiteren Schritte bei der politi-
schen Gemeinde. Die Inkorporationsvereinba-
rung unterliegt dem fakultativen Referendum.
Wird das Referendum nicht ergriffen, ist die
Vereinbarung mit Genehmigung des Bildungs-
departementes rechtskräftig.

Wie in den Medien bereits kommuniziert, unter-
steht die Inkorporationsvereinbarung dem fakul-
tativen Referendum in der Zeit vom 5. Dezem-
ber 2011 bis 13. Januar 2012. Für das Zustan-
dekommen eines Referendumsbegehrens sind
212 gültige Unterschriften erforderlich. Der
Gemeinderat ist sich bewusst, dass das Refe-
rendum in die Zeit der Weihnachtsfeiertage
fällt. Die nachfolgenden Termine erlauben je-
doch keinen Unterbruch in der Abfolge der wei-
teren Schritte. Durch die frühzeitige Ankündi-
gung am 29. November 2011 werden die Feier-
tage jedoch kompensiert und analog der Ver-
nehmlassung für die Gemeindeordnung festge-
legt.

Neue Gemeindeordnung

Die Gemeindeordnungen – es handelt sich da-
bei um die "Verfassungen" der Gemeinden –
müssen bis spätestens Ende 2012 dem neuen
Gemeindegesetz angepasst bzw. erlassen

werden. Die heutige Schmerkner Gemeinde-
ordnung datiert aus dem Jahr 1996. Insofern
besteht Handlungsbedarf, die Gemeindeord-
nung einerseits an die neuen Bestimmungen
des Gemeindegesetzes anzupassen und ande-
rerseits die Einheitsgemeinde mit Schuldirekto-
rat darin zu regeln.

Der Gemeinderat hat aufgrund der Mustervor-
lage des Kantons die Gemeindeordnung im
Entwurf erlassen und diverse Änderungen vor-
genommen. So sieht er unter anderem vor, die
Anzahl Gemeinderäte im Zusammenhang mit
der Einführung der Einheitsgemeinde um ein
Mitglied zu erhöhen. Weitere wesentliche Ände-
rungen sind: Anpassung der Finanzkompeten-
zen an die Teuerung und die gestiegenen Bo-
denpreise sowie Einführung der Volksmotion
als neues Mitwirkungsrecht. Auf die Einführung
einer zweiten Bürgerversammlung (Rech-
nungsversammlung im Frühling und Budget-
versammlung am Ende des Jahres) hingegen
wird verzichtet.

Einladung zur Vernehmlassung

Die Bevölkerung ist zur Vernehmlassung über
die neue Gemeindeordnung eingeladen. Die
Dokumente können auf der Gemeindekanzlei
bezogen oder unter www.schmerikon.ch herun-
ter geladen werden. Es ist vorgesehen, der
Bürgerschaft die neue Gemeindeordnung an
der Bürgerversammlung vom 30. März 2012
zur Genehmigung vorzulegen.

Gemeindeblatt

Das Atelier Uznaberg GmbH druckt seit rund 20
Jahren das Gemeindeblatt. Aus Altersgründen
haben die Inhaber R. und E. Huber diesen Auf-
trag gekündigt. Der Gemeinderat hat sich bei
diversen Druckereien diese Dienstleistung offe-
rieren lassen. Neu wird die ERNI Satz und
Druck AG, Kaltbrunn, für den Druck zuständig
sein. Der neue Partner wird auch die Gestal-
tung übernehmen. Damit werden die Bedin-
gungen für externe Inserenten (Vereine, Ge-
werbe) neu formuliert. Ein entsprechendes
Merkblatt wird rechtzeitig publiziert. Nicht vor-
gesehen ist eine Veränderung des Erschei-
nungsrhythmus.
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Raumplanung

Das Baureglement der Gemeinde Schmerikon
datiert vom 7. Dezember 1998. Es wurde nach
Abschluss der damaligen Ortsplanung überar-
beitet. Die mittlerweile erneut revidierte Orts-
und Richtplanung, die künftigen Zonenplanän-
derungen wie auch die Erkenntnisse aus der
Anwendung des bestehenden Reglementes
machen eine Reglementsrevision nötig. Dabei
soll die Regelungsdichte auf das gesetzlich
erforderliche Minimum reduziert werden und
benutzerfreundlich präzise und klar formulierte
Bestimmungen gemacht werden.

Die ERR Raumplaner FSU/SIA begleiten die
politische Gemeinde Schmerikon bei der Um-
setzung des Richtplans. Als begleitender Fach-
planer werden sie bei der Erarbeitung eines
neuen Reglementes bzw. bei der Revision bei-
gezogen.

Der Gemeinderat hat beschlossen, für die Reg-
lementsrevision einen Betrag von CHF 15‘000.-
im Budget 2012 bereitzustellen.

Wohnhaus Goldbergweg 4

Der Gemeinderat hat den Erwerb des evangeli-
schen Pfarrhauses zu einem Preis von CHF
980'000 beschlossen. Der Beschluss zum Er-
werb dieses Grundstücks wurde dem fakultati-
ven Referendum vom 21. September bis 21.
Oktober 2011 unterstellt. Das fakultative Refe-
rendum wurde nicht ergriffen. Der Beschluss ist
rechtsgültig. Am 25. Oktober 2011 erfolgte die

Eigentumsübertragung durch Unterzeichnung
und Beurkundung des Kaufvertrages.

Das Wohnhaus wird vermietet. Interessenten
können sich bei der Gemeindekanzlei melden.

Kontrollsystem

Der Gemeinderat hat für ein der Grösse des
Finanzhaushaltes angepasstes internes Kon-
trollsystem (IKS) zu sorgen (Art. 123 Gemein-
degesetz). Unter IKS versteht man die Ge-
samtheit der internen Kontrollmassnahmen,
welche dazu beitragen, dass die Aufgaben der
Gemeinde effektiv und effizient erreicht werden,
indem Prozesse sicher ablaufen und damit
Fehler verhindert bzw. reduziert werden.

Ausgangspunkt bei der Einführung des IKS ist
eine Risikobeurteilung. Im Sinne der Einzelbe-
urteilung kann das beispielsweise sein:
 Vollständigkeit der Rechnungsstellung und
Zahlungseingänge

 Prozesse zur Zahlungsüberprüfung

Zu vermieten in Schmerikon

Einfamilienhaus an attraktiver Aussichtslage

Das ehemalige Pfarrhaus der evangelischen
Kirchgemeinde befindet sich an ruhiger, bevor-
zugter Wohnlage am Südhang, mit Aussicht auf
See und Berge.

Es verfügt über 7,5 Zimmer bzw. eine Netto-
wohnfläche von 200 m2. Nebst der Doppelgara-
ge und fünf weiteren Autoabstellplätzen sind im
Einfamilienhaus Gemeinschaftsräume und ein
Mehrzwecksaal mit separater Küche, Aussen-
terrasse, Eingang-Garderobe, WC-Anlagen und
Atelier mit Abstellraum im Umfang von 100 m2

Nettonutzfläche integriert. Es besteht die Mög-
lichkeit, diese Räume mit baulichen Verände-
rungen in eine Einliegerwohnung umzunutzen.
Das Haus eignet sich auch für eine gemeinsa-
me Wohn- und Gewerbenutzung, bspw. für ein
Ingenieur- oder Architekturbüro.

Mietbeginn und Mietpreis sind nach Vereinba-
rung.

Haben wir Interesse geweckt? Dann nehmen
Sie mit uns Kontakt auf. Das Objekt kann gerne
besichtigt werden.

Claudio De Cambio, Gemeindekanzlei Schmerikon,
Telefon: 055 286 11 11
E-Mail: claudio.decambio@schmerikon.ch
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 Stand der Liquidität und Verwaltung der In-
vestitionen

 Risiken betreffend der Vollständigkeit der
Gebührenerträge

 Genügender Versicherungsschutz
 Informatikrisiken aufgrund fehlerhafter Ak-
tualisierungen von Software

 Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von
Mitarbeitenden und Behördenmitgliedern mit
den gesuchten Anforderungsprofilen

 Risiken in Verbindung mit Verpflichtungen
und allfälligen Verträgen

Der Gemeinderat hat nun Finanzverwalter Mar-
tin Hofer und Ratsschreiber Claudio De Cambio
mit der Erarbeitung des IKS beauftragt. Zur
Unterstützung wird ein IT-Tool, das vom Amt
für Gemeinden und der Vereinigung st. Galli-
scher Gemeindepräsidenten entwickelt wurde,
eingesetzt. Die Einführung ist per 1. Januar
2013 terminiert.

Gemeindehaus

Die Gasheizung im Gemeindehaus ist 32 Jahre
alt. Die Anlage ist inzwischen sehr anfällig und
verweigert mittlerweile beinahe täglich ihren
Dienst (mehrmalige Inbetriebnahme pro Tag).
Auch durch die Reparaturarbeiten konnte das
Problem nicht gelöst werden. Der Gemeinderat
hat daher die Anschaffung einer neuen Heizung
beschlossen. Es wurden vier Offerten einge-
holt. Mit der Lieferung und Installation der neu-
en Gasheizung wurde die Selm Heizsysteme
AG, Kaltbrunn, beauftragt. Sie hat das wirt-
schaftlich günstigste Angebot vorgelegt.

Entsorgung / Versorgung 2012

Die Gemeinde kann hinsichtlich der Gebüh-
ren erfreulich berichten, dass diese für
Wasser und Abwasser unverändert bleiben
und für Abfall sogar gesenkt werden.

Der Kubikmeter Wasser wird auch im Jahr
2012, wie in den vergangenen 12 Jahren, un-
besehen der Teuerung und der Erhöhung der
Mehrwertsteuer, weiterhin CHF 1.30 inkl.
MWSt. kosten. Unverändert bleibt auch die
Wasser-Grundgebühr von CHF 50.-- je Zähler.
Die Abwassergebühr, letztmals 2010 angeho-
ben, wird weiterhin CHF 2.60 inkl. MWSt. je
Kubikmeter kosten. Hier wird mittelfristig die
Einführung einer Grundgebühr unumgänglich
sein.

Die hohen Reserven in der "Abfallkasse" sowie
die Senkung der Verbrennungspreise in der
KVA Niederurnen ermöglichen eine Reduktion
der Sackgebühren um 10% bis 15%, je nach
Sackgrösse. Neu kostet der meistgebrauchte
35-Liter-Kehrichtsack CHF 2.40
anstelle der bisherigen CHF
2.70 inkl. MWSt. Sehr markant
werden die Gebühren für das
Gewerbe sinken. Die gewichts-
abhängige Containergebühr
wird von CHF 0.54 je Kilo-
gramm um 30% auf CHF 0.37 gesenkt. Die
"Andockgebühr" wird von CHF 4.00 je Leerung
auf CHF 3.50 reduziert. Die deutlich höhere
Reduktion der Gebühren für das Gewerbe im
Vergleich mit den Privathaushalten ist dadurch
begründet, dass eine Spartenrechnung wesent-
lich höhere Kostendeckungsgrade beim Ge-
werbe aufzeigte. Unverändert bleibt die Abfall-
grundgebühr von CHF 80.-- je Haushalt.

Neu erfolgt ab Januar 2012 die Grünabfuhr
durch das Unternehmen Landolt, welches die
Abfälle einer stofflichen und energetischen
Verwertung in der KOMPOGAS-
Anlage Jona zuführen wird. Für
die Haushalte ändert sich einzig
die Anforderung an die Bereit-
stellung: zukünftig werden nur
noch Grünabfälle mitgenommen, die in Norm-
containern bereitgestellt werden. (Ausnahme:
gebündelte Äste und Sträucher). Die Abfuhrin-
tervalle bleiben unverändert: Dezember bis
März je einmal, April bis November je zweimal
pro Monat.

Für Papier (viermalige Strassensammlung) und
Karton (24 Annahmetage im Entsorgungsplatz)
erfolgen keine Änderungen. An dieser Stelle
erfolgt der erneute Appell für
mehr Disziplin bei der Karto-
nentsorgung. Die Annahme-
zeiten sind zwingend einzuhalten. Der Platz
wird in den nächsten Wochen mit hochauflö-
senden Kameras nachgerüstet. Zuwiderhan-
delnde müssen mit einer Verzeigung rechnen.

Neu als Dienstleitung vorgesehen ist eine
zweimalige mobile Sonderabfallsammlung, die
an zwei Samstagen auf dem Bahnhofplatz an-
geboten werden wird.
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Baustellenkontrolle

Das primäre Interesse der Gemeinde als Wer-
keigentümerin und Betreiberin der öffentlichen
Abwasserkanalisation besteht darin, dass die
im Rahmen einer Neubaute oder Umbaute neu
anfallenden Schmutz- und Sau-
berwasserströme an die richti-
gen Werkleitungen angeschlos-
sen werden. Die Gemeinde be-
treibt je nach Einzugsgebiet
öffentliche Leitungen im Trenn-
system (Schmutzwasser- und
Meteorwasserleitungen), insbe-
sondere aber in den Altbaugebieten öffentliche
Leitungen im Mischsystem. Die Gemeinde hat
insbesondere die nachfolgenden Grundsätze
zu beachten:
 Schmutzwasser ist zwingend der Abwas-

serbehandlung zuzuführen und darf nicht in
Oberflächengewässer eingeleitet werden;

 möglichst kein Sauberwasser der Abwas-
serbehandlung zuführen;

 möglichst keine Feststoffe in die Kanalisa-
tion eintragen.

Um diesen Grundsätzen Nachachtung zu ver-
schaffen, kann sich die Gemeinde im Rahmen
der Bewilligung und Ausführung nicht alleine
darauf beschränken, Auflagen und Ausfüh-
rungskontrollen im Bereich des Anschlusses an
die öffentliche Kanalisation zu vollziehen, son-
dern muss darüber hinaus auch das Augen-
merk auf die grundstücksinterne Entwässerung
werfen.

Fehler in der grundstücksinternen Entwässe-
rung sind beispielsweise:
 Schmutzwasseranschlüsse an Sauberwas-

serleitungen
 Sauberwasseranschlüsse an Schmutzwas-

serleitungen
 Sickerwassereinleitung an Mischwasserlei-

tungen
 Zusammenführung von Dachwasser mit

Sickerwasser ohne Schacht
 Keine oder falsch dimensionierte

Schlammsammler

Zur Sicherstellung der korrekten Ausführung
werden zukünftig im Rahmen der Bewilligung
und Bauausführung seitens Bauherren und der
Bewilligungsbehörde folgende Voraussetzun-
gen erforderlich sein:

1. Das Baugesuch muss einen Kanalisations-
plan beinhalten. Ausgenommen davon sind

kleine Bauvorhaben, in denen nachweislich
nicht in die Kanalisation eingegriffen wird.

2. Das Baugesuch für einen Umbau muss bei
einer Bausumme von über CHF 100'000
eine Zustandserhebung der internen Kana-
lisation mit Kanal-TV beinhalten. Bei Bau-
vorhaben unter CHF 100'000 ist die Zu-
stand nur dann zu erheben, wenn in die
Kanalisation eingegriffen wird (für diese
Auflage fehlen im Abwasser- und im Bau-
reglement vorerst die rechtlichen Grundla-
gen. Sie hat daher nur empfehlenden Cha-
rakter).

3. Kanalisationsplan und Zustandserhebung
werden durch den Abwasseringenieur ge-
prüft. Die Baubewilligung wird nicht erteilt,
so lange seitens der Abwasseringenieurs
infolge Rückweisung oder unbefriedigten
Nachforderungen kein abschliessender
Prüfbericht vorliegt. Der Prüfbericht wird
als verbindliche Auflage in die Baubewilli-
gung aufgenommen.

4. Bei Ausführung von Arbeiten ohne vorlie-
gende Baubewilligung wird ein Baustop
verfügt. Zudem erfolgt eine Busse und/oder
Strafanzeige gegen die Bauherrschaft.

5. Die Baustellenkontrolle erfolgt durch den
Abwasseringenieur; er ist dazu befugt. Um-
fang und Anzahl erfolgen nach seinem Er-
messen.

6. Auf die Einmessung der grundstückinter-
nen Kanalisation durch den Vermessungs-
ingenieur wird verzichtet.

7. Die Pläne der ausgeführten Kanalisationen
sind elektronisch oder auf Papier vom
Bauherrn nach Abschluss der Arbeiten ein-
zureichen.

BAUBEWILLIGUNGEN

Der Gemeinderat hat folgende
Baubewilligungen erteilt:

Comino Zürichsee AG, Marktplatz 3, 8750
Weinfelden
Umbau bestehendes Gebäude Assek. Nr. 157
und Erstellung von zwei Neubauten, Grundstü-
cke Nr. 38 und 1199, Zürcherstrasse bzw.
Schulhausstrasse
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Thomas und Susanne Heiniger-Fäh, Brei-
testrasse 18, 8716 Schmerikon
Geländeangleichung beim bestehenden Sitz-
platz, Grundstück Nr. 844, Breitestrasse 18

FC Schmerikon, Postfach 60, 8716
Schmerikon
Verkleidung bestehende Einstellhalle und Auf-
stellen Bürocontainer, Grundstück Nr. 402,
Sportanlage Allmeind

Hans Pfiffner, Kreuzgasse 6, 8716
Schmerikon
Sanierung Heizung im bestehenden Wohnhaus
Assek. Nr. 274, Grundstück Nr. 115, Kreuzgas-
se 6

Markus Rüegg Feuer AG, Aegert-Weg 7,
8305 Dietlikon
Einbau Cheminéeanlage in Terrassenwohnung,
Grundstück Nr. 1276, Sonnenhalde 9

Ortsgemeinde Schmerikon, Hauptstrasse 2,
8716 Schmerikon
Abbruch Halle 13 auf Grundstück Nr. 488, All-
meindstrasse (Abbruchbewilligung)

Paul Rohner, Alte Uznabergstrasse 5, 8730
Uznach
Einbau Cheminéeofen und Kaminsanierung im
Wohnhaus Assek. Nr. 866, Grundstück Nr. 252,
Alte Uznabergstrasse 5

Radbar, St. Gallerstrasse 48, 8716
Schmerikon
Firmenbeschriftung am Gebäude Assek. Nr.
513, Grundstück Nr. 589, St. Gallerstrasse 48

FC Schmerikon, Postfach 60, 8716
Schmerikon
Sanierung Allwetterplatz, Beleuchtung und Ein-
zäunung sowie Erstellung eines Grundwasser-
brunnens, Grundstück Nr. 402, Sportanlage
Allmeind

Hans Hofer, Hauptstrasse 57, 8716
Schmerikon
Sanierung Heizung im bestehenden Wohnhaus
Assek. Nr. 327, Grundstück Nr. 167, Haupt-
strasse 57

Roger Wüthrich, Neue Eschenbacherstr. 3,
8716 Schmerikon
Einbau Cheminéeofen im Wohnhaus Assek. Nr.
1436, Grundstück Nr. 1258, Neue Eschenba-
cherstrasse 3

KURZ NOTIERT

 ...der Gemeinnützigen Gesellschaft Linth-
gebiet einen Beitrag von CHF 350.-- aus-
gerichtet.

 …Bojana Djokovic, Wattwil, das Patent für
den Kleinhandel mit gebrannten Wassern
erteilt. Das Patent erlaubt den Verkauf von
Spirituosen im Spar Markt in Schmerikon.

 …den Rücktritt von Stefan Imper aus der
Kommission für Kultur, Freizeit und Sport
genehmigt und seinen Einsatz verdankt.

 …dem Verkehrsverein für die Organisation
des slowUp und den Weihnachtsmarkt ei-
nen Beitrag von CHF 1‘975.-- ausgerichtet.

ORTSGEMEINDE

Referendumsvorlage
Fakultatives Referendum,

Art. 13 ff. der Gemeindeordnung

Gegenstand:
Reglement über die Bewirtschaftung und Nut-
zung der Ortsgemeindegüter

Beschluss des Verwaltungsrates vom:
26. September 2011

Referendumsfrist:
2. Januar bis 13. Februar 2012

Öffentliche Auflage der Referendumsvorlage:
Haus Hirzen, Hauptstrasse 2, 8716 Schmerikon

Quorum für das Zustandekommen eines
Referendumsbegehrens:
74 gültige Unterschriften

Ein allfälliges Referendumsbegehren ist dem
Ortsverwaltungsrat, Postfach 137, 8716
Schmerikon, vor Ablauf der Referendumsfrist
einzureichen.

Schmerikon, 31.10.2011 Der Ortsverwaltungsrat
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SCHULGEMEINDE

Dank an die Bürgerschaft

Die Bürgerschaft von Schmerikon hat an der
von 179 Stimmbürgern besuchten ausseror-
dentlichen Bürgerversammlung der Schulge-
meinde die beiden Hauptanträge mit deutli-
chem Mehr gutgeheissen. Für den Schulrat ist
dies eine schöne Anerkennung für die geleiste-
te Arbeit. Wir bedanken uns bei den Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürgern für das uns entge-
gengebrachte Vertrauen und sind voll motiviert,
um einerseits das Bauvorhaben umzusetzen
und andererseits an einer Organisation der
Einheitsgemeinde mitzuwirken, die den Bedürf-
nissen der Schule optimal Rechnung trägt.

Baukommission Sand

Das Präsidium der Baukommission geht per
1. Januar 2012 von Schulratspräsidentin Mar-
gareta Egli an Schulrat Patrick Züger. Damit
überträgt der Schulrat die Federführung für die
Ausführungsphase an ein Ratsmitglied mit ei-
nem handwerklichen Hintergrund. Der Bau im
Sand wird bis zur Einführung der Einheitsge-
meinde auch mit dem sehr sportlich angesetz-
ten Bauprogramm nicht beendet sein. Aus die-
sem Grund hat der Schulrat dem Gemeinderat
einen weiteren Sitz in der Baukommission
(nebst Gemeinderat Werner Becker) angebo-
ten. Der Gemeinderat hat den Gemeindepräsi-
denten Félix Brunschwiler dafür delegiert.

Sicherheit

Der Schulrat ist bestrebt, die Sicherheit der
Kinder zu verstärken. Aus diesem Grund hat er
beschlossen, dass keine Busse mehr einge-
setzt werden dürfen, die über keine Sicher-
heitsgurte verfügen, auch wenn diese für den
Transport von Kindern zugelassen sind. Im
Weiteren hat er auch die Weisung erlassen,
dass für von der Schule angeordnete Anlässe,
für die Benützung von Skis, Schlitten, Roller-
blades und Velos eine Helmtragepflicht besteht.
Der Schulrat ist darüber enttäuscht, dass ein
weiterer Anstoss zur Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit im Bereich Schulhausstrasse/
Oberseestrasse nicht erfolgreich war.

Oberstufe 2012

Das kantonale Konzept erlaubt es den Schulen,
ab dem Schuljahr 2012/13 Niveaugruppen ein-
zuführen. In Schmerikon ist dies noch nicht
geplant.

AUS DER SCHULE

Kindergarten / Primarschule

Seit den Herbstferien hat sich im Kindergarten
und in der Primarschule einiges getan. Hier der
Rückblick auf ein paar besondere Veranstal-
tungen:

Besuch im Zoo Zürich
Zwei Klassen durften diesen Herbst dank der
Stiftung der ehemaligen Zwirnerei Müller &
Steiner eine Exkursion in den Zoo Zürich erle-
ben. Die Kinder haben diese Tage sehr genos-
sen und kamen um zahlreiche Erlebnisse rei-
cher nach Hause.

Räbeliechtli- und Laternenumzug
Kindergärtler und UnterstufenschülerInnen des
Zentralschulhauses bastelten Laternen oder
schnitzten mit Elternhilfe Räbeliechtli. Am 11.
November veranstalteten sie zusammen einen
Lichterumzug, an dem neben den Kindern auch
zahlreiche Eltern teilnahmen.

Zukunftstag
Seit gut 10 Jahren gibt es den Zukunftstag; ein
Tag, an dem sich die Kinder der 5. und 6. Klas-
se mit ihrer Zukunft beschäftigen sollen. Ein
Hauptziel dieses Tages ist, mal aus der ge-
wohnten Rolle auszubrechen und typische Be-
rufe des andern Geschlechts näher kennen zu
lernen, um so den Blick in die Weite der Be-
rufswelt zu öffnen. Viele SchülerInnen packten
die Chance und begleiteten eine berufstätige
Person in ihrem Alltag. Die gemachten Erfah-
rungen waren sehr unterschiedlich und sind
vielleicht bereits die ersten Weichenstellungen
für die spätere Berufswahl.

Figurentheater
Die Kindergartenkinder und die SchülerInnen
der Unterstufenklassen durften vor kurzem das
Theater „Die Bärenhöhle“ besuchen. Das sehr
eindrücklich gespielte Figurentheater faszinierte
die Kinder: Einerseits wurde die Geschichte
sehr spannend vorgetragen, andererseits war
das Spiel mit den Figuren für die Kinder etwas
Besonderes.
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In der Adventszeit wurden verschiedene ge-
meinsame Anlässe durchgeführt. Ab 7. De-
zember erstrahlt im Schulhaus Sand ein Ad-
ventsfenster. Am 19. Dezember wurde ein Ad-
ventsfenster im Zentralschulhaus „enthüllt“,
verbunden mit einer musikalischen Vorführung.

Im Januar finden die Schneesportlager statt:
die beiden Mittelstufenklassen des Zentral-
schulhauses verreisen nach Scuol, die 5.+6.
Klasse des Schulhauses Sand verbringt die
Lagerwoche in Bergün.

ÖFFENTLICHER VERKEHR

OSTWIND-Fahrplan ist abholbereit

Der OSTWIND-Fahrplan 2012 ist ab dem 1.
Dezember 2011 bei allen Gemeinden, Bahn-
höfen und Billett-Verkaufsstellen erhältlich.
Der neue Fahrplan gilt ab Sonntag, 11. De-
zember 2011.

Der Fahrplanband „St. Gallen und beide Ap-
penzell“ umfasst das gesamte Fahrplanangebot
in den Kantonen St. Gallen, Appenzell A.Rh.
und Appenzell I.Rh. sowie wichtige Strecken in
Richtung Thurgau, Winterthur und Schaffhau-
sen. Im vorderen Teil sind die Informationen
zum Zonentarif und Billettsortiment zu finden.

Selbstverständlich ist der OSTWIND-Fahrplan
weiterhin kostenlos erhältlich und kann ab so-
fort beim nächsten bedienten Bahnhof, bei je-
der Gemeinde oder bei einer anderen Ver-
kaufsstelle des öffentlichen Verkehrs bezogen
werden.

SEKTIONSCHEF

Schul- und WK-Daten

Die Dienstleistungsdaten für die Schulen und
Kurse sind im Internet unter der Adresse
www.armee.ch/wk abrufbar oder im Anschlag-
kasten der Gemeindeverwaltung ersichtlich.

Information
www.armee.ch/wk
Claudio De Cambio, Sektionschef
Karin Gubser, Sektionschef-Stv.
Tel. 055 286 11 17
Fax. 055 286 11 12
E-Mail: claudio.decambio@schmerikon.ch
E-Mail: karin.gubser@schmerikon.ch

Ihre Aufgebotsdaten jetzt auch aufs Handy!

Anleitung zur Erstellung einer SMS-Abfrage
Senden Sie ein SMS mit dem Keyword SMS
ARMEE und Ihrer Einteilung an die Zielnummer
468 (Beispiel: SMS ARMEE PzSapStabskp11).
Danach erhalten Sie ein SMS mit Ihren nächs-
ten WK-Daten. Kosten: CHF --.40/SMS

Anleitung zur Erstellung einer MMS-Abfrage
Senden Sie ein SMS mit dem Keyword MMS
ARMEE und Ihrer Einteilung an die Zielnummer
468 (Beispiel: MMS ARMEE PzSapStabskp11).
Danach erhalten Sie ein MMS mit Ihren nächs-
ten WK-Daten, wichtige Tipps sowie das Trup-
penabzeichen Ihres Bataillons/Abteilung, wel-
ches Sie als Handy-Hintergrund speichern kön-
nen. Kosten: CHF 1.50/MMS.

ZU VERMIETEN

 5 Parkplätze im Weingarten (Lanzenmoos-
strasse)

 1 Parkplatz an der Lanzenmoosstrasse

Information
Sekretariat Gemeindekanzlei Schmerikon
Karin Gubser
Tel. 055 286 11 11
Fax. 055 286 11 12
E-Mail: karin.gubser@schmerikon.ch
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GEMEINDEVERWALTUNG

Öffnungszeiten

Mo 08.00 – 11.30 14.00 – 18.00 h
Di – Fr 08.00 – 11.30 14.00 – 16.30 h

Bei telefonischer Voranmeldung sind wir auch
gerne ausserhalb der Öffnungszeiten für Sie
da.

Kontakt

Hauptrufnummer Gemeindeverwaltung
055 286 11 11
Telefax Gemeindeverwaltung
055 286 11 12
Félix Brunschwiler
Gemeindepräsidium, Wasserversorgung, Ab-
wasseranlagen
055 286 11 18
felix.brunschwiler@schmerikon.ch
Claudio De Cambio
Gemeindekanzlei, Sektionschef, Orts-QM
055 286 11 17
claudio.decambio@schmerikon.ch
Karin Gubser
Mitarbeiterin Gemeindepräsident und Gemein-
dekanzlei, Leiterin Zivilschutzstelle Obersee-
Ricken, Bedienung Telefonzentrale
055 286 11 11
karin.gubser@schmerikon.ch
Ralph Besmer
Leiter Bauamt, Bauverwaltung, Entsorgungswe-
sen, Friedhofamt
055 286 11 11
ralph.besmer@schmerikon.ch
Silvia Tremp
Einwohneramt, Sozialamt, AHV-Zweigstelle, Be-
stattungsamt, Mofa-/Hundekontrolle, Fundbüro,
Kontrollstelle für Krankenversicherung, Verant-
wortliche für Asyl- und Flüchtlingsbetreuung
055 286 11 13
silvia.tremp@schmerikon.ch
Franziska Arnold
Grundbuchamt, Vormundschaft, Landwirtschaft-
liche Beiträge
055 286 11 16
franziska.arnold@schmerikon.ch
Fabienne Zogg
Mitarbeiterin Einwohneramt, Sozialamt, Grund-
buchamt und Vormundschaft, Stellvertreterin
Betreibungsamt
055 286 11 13
fabienne.zogg@schmerikon.ch

Pamela Zgraggen
Betreibungsamt, Verantwortliche für Lernende
055 286 11 19
pamela.zgraggen@schmerikon.ch
Gabriela Artho
Steueramt
055 286 11 14
gabriela.artho@schmerikon.ch
Patricia Loser (Teilzeitangestellte 40%)
Mitarbeiterin Steueramt
055 286 11 14
patricia.loser@schmerikon.ch
Martin Hofer
Finanzverwaltung
055 286 11 15
martin.hofer@schmerikon.ch
Theres Zahner
Mitarbeiterin Finanzverwaltung
055 286 11 15
theres.zahner@schmerikon.ch
Michael Schneider
Mitarbeiter Finanzverwaltung, GA-Flexi
055 286 11 15
michael.schneider@schmerikon.ch
Marcel Federer
Jugendarbeiter
079 265 30 33
marcel.federer@schmerikon.ch
Zivilstandsamt Uznach-Schmerikon
Nicole Küttel, Rathaus, 8730 Uznach
055 285 23 09
nicole.kuettel@uznach.ch

Büroöffnungszeiten über die Feiertage

Die Büros der Gemeindeverwaltung bleiben
vom 24. Dezember 2011 bis 2. Januar 2012
geschlossen. Letzter Öffnungstag ist der 23.
Dezember 2011, bis 16.30 Uhr.

In dringenden Zivilstandsangelegenheiten (To-
desfälle) erreichen Sie uns unter Tel. 078 660
96 50 oder Tel. 055 282 57 16.

Ab Dienstag, 3. Januar 2012, sind wir zu den
gewohnten Öffnungszeiten wieder für Sie da.

Wir wünschen Ihnen
frohe Festtage.



12

TAGESKARTE

Bei der Gemeindeverwaltung sind je Kalender-
tag zwei Tageskarten erhältlich. Kommen Sie
vorbei und kaufen Sie eine oder beide Karten
für das gewünschte Datum. Eine Tageskarte
kostet CHF 40. Es hät solang’s hät. Die Tages-
karten sind begehrt. Reservieren Sie bitte früh-
zeitig.

Information
Michael Schneider, Mitarbeiter Finanzverwal-
tung
Tel. 055 286 11 15
Fax. 055 286 11 12
E-Mail: michael.schneider@schmerikon.ch

BAUAMT

Schneeräumung

Die Schneeräumung auf öffentlichen Strassen
und Plätzen ist Sache des Kantons und der
politischen Gemeinden. Eine rationelle Räu-
mung ist nur möglich, wenn die nachfolgenden
Bestimmungen und Anordnungen beachtet
werden:

 Fahrzeuge sind von öffentlichen Strassen
und Plätzen zu entfernen, wenn sie eine be-
vorstehende Schneeräumung behindern
könnten.

 Fahrzeuge, welche die Schneeräumung er-
schweren oder behindern, können auf Kos-
ten des Halters durch die Organe der Polizei
abgeschleppt oder verstellt werden.

 Für Schäden an Fahrzeugen, welche bei der
Schneeräumung durch Nichtbeachtung die-
ser Anordnungen verursacht werden, lehnt
die politische Gemeinde jegliche Haftung ab.

 Der Schnee von privaten Einfahrten und
Vorplätzen darf nicht auf öffentliche Strassen
und auf Trottoirs verschoben oder dort abge-
lagert werden.

 Dächer sind, soweit notwendig, von Schnee
und Eiszapfen zu säubern, sofern dadurch
die Sicherheit auf Strassen und Wegen be-
einträchtigt ist. Für Unfälle und Schäden haf-
tet der Grundeigentümer.

Wir danken Ihnen für Ihren Beitrag an eine
möglichst reibungslose Schneeräumung sowie
Ihr Verständnis, dass nicht alle Bedürfnisse
gleichzeitig gedeckt werden können. Das
Werkhofteam wird sich zusammen mit den Ver-
tragspartnern für eine effiziente und saubere
Schneeräumung in der Gemeinde Schmerikon
einsetzen.

Information
Bauamt
Ralph Besmer
Tel. 055 286 11 11
Fax. 055 286 11 12
E-Mail: ralph.besmer@schmerikon.ch

FEUERWEHR UZNACH SCHMERIKON
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ZU VERKAUFEN

Schmerkner T-Shirts

Schöne T-Shirts mit dem aufgedruckten Namen
Schmerikon können bei der Gemeindekanzlei
zum Preis von CHF 25.-- gekauft werden. Die
T-Shirts sind in verschiedenen Grössen erhält-
lich. Sie eignen sich auch als Geschenk.

vordere Ansicht

Ansicht Rückseite

ENERGIE

Gebäude modernisieren – Solarenergie nutzen

Langfristig steigende Energiepreise und die
Folgen des Klimawandels zwingen uns, neue
Lösungen zu suchen, um unsere Wohnbauten
für die Zukunft fit zu machen. Der Energiever-
brauch eines durchschnittlichen Schweizer
Hauses kann mit einer umfassend geplanten
Modernisierung problemlos um bis zu 70 %
reduziert werden. Besonders im Bereich Woh-
nen zahlen sich energetische Massnahmen
aus: Der Komfort wird gesteigert, der Geldbeu-
tel geschont – und erst noch ein Beitrag an die
Umwelt geleistet.

Die St. Galler Gemeinden zwischen Zürichsee
und Walensee organisieren für Hauseigentü-
merinnen, Hauseigentümer und Interessierte
zusammen mit engagierten Partnern Bauher-
renseminare zum Thema der energetischen
Modernisierungen von Wohnbauten. Dabei wird
die optimale Vorgehensweise vorgestellt und es
erwartet die Besucher eine unverbindliche
Fachausstellung mit Produkten und Dienstleis-
tungen zum Thema.

Die Informationsveranstaltungen finden
statt am:

16.01.2012 - 19.00 Uhr | Pfarreisaal, Weesen

25.01.2012 - 19.00 Uhr | Aula Oberstufenzent-
rum Breite, Eschenbach

09.02.2012 - 19.00 Uhr | Pfarreisaal, Kaltbrunn

Programm (Dauer ca. 90min):

Begrüssung durch Gemeindevertreter

 Energiekonzept Kt. St. Gallen - Wo stehen

wir heute?

 Sanierung Gebäudehülle - Wie gehe ich rich-

tig vor?

 Sanierung Haustechnik – Nutzung

Solarenergie

 Finanzielle Anreize und regionale Angebote

Diskussion und Apéro

Weitere Details finden Sie unter:
www.schmerikon.ch

Zu dieser Veranstaltung sind alle Interessierten
herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht
notwendig.

TERMINE 2012

Termine

1.1. Neujahrsapéro Verkehrsverein
10.2. Feuerwehrmaskenball
16.2. Schübeldunschtig Ü50++
18.2. Dämmerungsumzug & Dorffasnacht
20.2. Kinderfasnacht
11.3. Abstimmungssonntag – Erneue-

rungswahlen Kantonsrat u. Regierung
16.3. Bürgerversammlung Ortsgemeinde
19.3 Vorversammlung Pol. Gemeinde
30.3. Bürgerversammlung Pol. Gemeinde
29.4. Evtl. 2. Wahlgang Erneuerungswah-

len Regierung
25.5. GV Raiffeisenbank am Ricken in St.

Gallenkappel
26.5. Konzert der Jubilare
17.6. Abstimmungssonntag
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Mütter- / Väterberatung See und Gaster

www.muetterberatung-see-gaster.ch

Die Mütterberatung in der Gemeinde
Schmerikon findet im Pfarreilokal an der Ober-
gasse 44 statt an folgenden Tagen.

ohne Anmeldung am dritten Montag im Mo-
nat von 13.30 – 15.30 Uhr

mit Anmeldung am dritten Montag im Mo-
nat ab 10.15 Uhr

Frauengemeinschaft / Familientreff

Jahresprogramm 2012, Januar und Februar

3.1. Wir feiern Dreikönig
5.1. Zwerglihöck
11.1. Jass- und Spieltreff für jedermann
20.1. Schlittelplausch für Erwachsene
24.1. Vorbereitung Fasnachtsumzug
8.2. Jass- und Spieltreff für jedermann
10.2. Verschiebedatum Schlittelplausch
18.2. Fasnachtsumzug

Die Details entnehmen Sie bitte dem Jahres-
programm.

Spitex Eschenbach – Goldingen –
St. Gallenkappel – Schmerikon

Adresse: Rapperswilerstrasse 12, 8733
Eschenbach, Telefon 055 286 26 86, Fax 055
286 26 85, E-Mail spitex.eschenbach
@hispeed.ch

Kostenloses Blutdruckmessen für Spitex-
Mitglieder

Das Blutdruckmessen ist für Mitglieder des Spi-
tex-Vereins Eschenbach/Goldingen/St.Gallen-
kappel/ Schmerikon jeweils 1x im Monat kos-
tenlos.

Jeden letzten Mittwoch im Monat (ausser wäh-
rend den Schulferien) von 13:30 Uhr bis 14:00
Uhr im Pfarreilokal, Obergasse 44 in
Schmerikon.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

AUS DER REDAKTION

Gewerbliche und private Inserate im Ge-
meindeblatt

Im Gemeindeblatt können auch das Gewerbe
und Private – zum Beispiel Vermietung oder
Verkauf von Immobilien – zu günstigen Preisen
inserieren. Die Gemeindekanzlei hat ein Infor-
mationsblatt erarbeitet, auf welchem die Bedin-
gungen und Kosten für die Anzeigen ersichtlich
sind.

Information
Sekretariat Gemeindekanzlei Schmerikon
Karin Gubser
Tel. 055 286 11 11
Fax. 055 286 11 12
E-Mail: karin.gubser@schmerikon.ch

INSERATE

eltoys Erlebnistage bei Wind und Wetter
Schmerkner Schulkinder vom Kindergarten
bis zur 6. Klasse erlebten zum Schluss der
Herbstferien zwei abwechslungsreiche
Nachmittage beim Bewegen&Rollen und
Konstruieren&Erfinden.

Am Mittwochnachmittag, als bereits die ersten
Regentropfen fielen, fanden sich 25 neugierige
Kinder auf dem Areal der Firma Wespe Trans-
porte ein um die eltoys-Fahrzeuge mit span-
nenden Namen wie Bengy, Racer, Taxi, Silver
Rider, Ben Hur und Crosser zu testen. Sofort
wurden diese in Beschlag genommen und
standen während 2½ Stunden bei Wind und
Regen kaum mehr still. Begeistert wurde um
Hindernisse und über Schanzen bewegt und
gerollt und beim Rennen kämpften die Pilotin-
nen und Piloten um jeden Zentimeter. Die
Fahrzeuge und vieles mehr können im eltoys-
Laden, Reblaubenweg 6, jeweils mittwochs
13.30-16.30 Uhr und samstags 10.00-14.00
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Uhr ausgeliehen oder gekauft werden. Dort traf
sich am Donnerstagnachmittag wiederum eine
grosse Schar Mädchen und Knaben um das
Konstruktionsspiel eltoys-technic (Lasy) aus-
zuprobieren. Als Wettbewerb wurden die tolls-
ten Modelle konstruiert und sogar ein ganzer
Rummelplatz entstand. Ein Mähdrescher, Spe-
zialautos, ein Kickboard, Roboter, 1000 Stüh-
le…sind im Laden ausgestellt um von den El-
tern und Besuchern prämiert zu werden.

Schauen Sie bei uns vorbei, wir haben
tolle Geschenksideen!

Edi Arnold Bestattungsdienst
Seegartenstrasse 15
CH-8716 Schmerikon
Tel . 055 282 31 66 Fax 055 535 58 97
24 h- Telefon 079 917 01 21

Persönliche Beratung
Überführungen im In- und Ausland
Verkauf von Särgen, Urnen und Lichtern
Eigener Ausstellungsraum

Neues Erscheinungsbild für ein
bewährtes Unternehmen

Kurz zu meiner
Person: Ich bin
1954 geboren. Seit
1976 verheiratet
mit Marlies (gelern-
te Pflegefachfrau).
Zur Familie gehö-
ren noch 2 erwach-
sene Töchter und
2 Grosskinder. Während meiner Zeit als Sakris-
tan in Steinach habe ich die ersten Erfahrun-
gen im Bestattungsdienst machen dürfen. Seit
2002 wohnen wir in Schmerikon, wo ich als
Sakristan und Pfarreisekretär angestellt bin.
Anfangs wurde ich angefragt, zwischendurch
beim Bestattungsdienst behilflich zu sein. Im
Laufe der Zeit, vor allem im letzten Jahr kam es
vermehrt zu Einsätzen. Als ich von Herrn Albert
Weber das Angebot bekam, neu sein Bestat-
tungsdienst zu übernehmen, freute es mich und
es kam zu ernsten Verhandlungen.
So freue ich mich nun ab 1. Januar 2012 das
bewährte und langjährige Bestattungswesen zu
übernehmen und die Dienstleistungspalette
weiter zu führen. Zu meinem Angebot gehört
ein reichhaltiges Sortiment an Grablichtern und
Kerzen, sowie eine grosse Auswahl von stilvol-
len Särgen, Urnen in verschiedenen Materia-
lien, Formen und Farben. Ich bin mir bewusst,
dass nicht der Name und das Erscheinungsbild
entscheidend sind, sondern die Qualität meiner
Arbeit und die Vertrauenswürdigkeit. Deshalb
setze ich weiterhin alles daran, den Angehöri-
gen rücksichtsvoll und kompetent zur Seite zu
stehen und die Verstorbenen mit Würde und
Respekt auf ihrem letzten Weg zu begleiten.
Die neu gestaltete Informationsbroschüre zeigt
auf, wie bei einem Todesfall vorzugehen ist mit
nützlichen Informationen und Adressen. Sie
kann bei mir kostenlos bestellt werden.



Adventsfenster OS Schmerikon

Adventsanlass der OS Schmerikon

Wenn auch bei fast frühlingshaften Temperaturen verständlicherweise die winter-
lich-weihnachtliche Stimmung während
des Tages eher künstlich herbei geführt
werden musste, so war doch der dies-
jährige Adventsanlass der OS Schme-
rikon ein eindrückliches Erlebnis.

106 Schüler und Schülerinnen beschäf-
tigten sich den Tag durch mit diversen
Tätigkeiten vorweihnächtlicher Art; ange-
fangen bei Dekorationsarbeiten mit Holz
und Metall, bis hin zur Küche, wo sich

keiner der Schmerkner Oberstüfler vor der Schürze zu drücken vermochte.

In zusammengewürfelten Gruppen schweiften die Jugendlichen von Atelier zu Ate-
lier, wo nicht nur handwerkliches Geschick gefragt war.

Weihnachtslieder singen im Musiksaal, Weihnachtsfenster dekorieren im Foyer
oder den Tastsinn schärfen im Sinnesparcours im Keller des OSS und nicht zu
vergessen, die spielerische Unterhaltung mit dem extra dafür kreierten “Weih-
nachts-Tabu”, wobei Weihnachten dabei alles andere als ein Tabu sein sollte.

In dieser Varietät von Angeboten verstrich die Zeit in Windeseile, und ehe man sich
umsah, fand man sich bereits im Foyer zum offiziellen Abschluss des Anlasses ein.
Zwei Schülerinnen machten sich daran eine Weihnachtsgeschichte vorzulesen, die
von gemeinsam gesungenen Weihnachtsliedern umrahmt wurde.



Ein abschliessender heisser Punsch und Grittibänz rundeten das Ganze elegant ab
- so elegant, dass so mancher Schüler den Heimweg schon fast widerstrebend an-
trat.

Mit Bar, Punsch und den gelungenen Ergebnissen aus der Backstube wurde der
Abend eingeleitet, der, begleitet von der feinen klanglichen Auswahl unseres Ober-
stufen-DJs, nun allen Interessierten offenstand.

Was bleibt, ist die Erinnerung an einen wunderschönen Schulanlass und das ein-
drückliche Adventsfenster, das unsere SchülerInnen und die Schmerkner Bevölke-
rung bis Weihnachten bestaunen dürfen. Mit viel Elan und einem ausgeprägten
Sinn für Ästhetik wagten sich Siella Zilly und Jörg Küng mit tatkräftiger Unterstüt-
zung der übrigen Lehrkräfte an dieses aufwändige Projekt und scheuten dabei in
der Tat keine Mühe.

Das Resultat ist mehr als überzeu-
gend; wie sonst lässt sich erklären,
dass kaum 24 Stunden später, am
Samstagnachmittag, ein vielleicht
Neunjähriger mit den Eltern vor der
Oberstufe stehen bleibt und das hell
erleuchtete Adventsfenster erbli-
ckend seinen Eltern zuruft:
“Händ ihr das gseh?? Die händ das
ja meega schön gmacht!”

Die Schulleitung und die Lehrkräfte der OS Schmerikon wünschen allen
Schmerknerinnen und Schmerknern von Herzen eine besinnliche Adventszeit, fro-
he Festtage und alles Gute im neuen Jahr.



Einladung zum Neujahrsapéro

Zum Auftakt von 2012 möchten wir mit Ihnen gemeinsam
anstossen.

Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Schmerikon sind
herzlich zum Apéro eingeladen.

Treffpunkt
Sonntag, 01. Januar 2012

ab 17.00 Uhr
Im Saal des Restaurant Seehof

Wir freuen uns auf ein gemütliches Beisammensein,
welches Gelegenheit bietet,
Kontakte zu knüpfen,

spontan ins Gespräch zu kommen
oder einfach einmal zu geniessen.

Wir heissen Sie herzlich willkommen.

Verkehrsverein Schmerikon



Exklusiv für Raiffeisen-Mitglieder:
Tageskarten zum halben Preis

Profitieren auch Sie von Tageskarten zum halben

Preis in unseren Partner-Skigebieten: weisen Sie

einfach Ihre Raiffeisen Maestro-Karte und Ihre

Gutscheine an der Tageskasse vor. Sind Sie noch

nicht Mitglied oder haben Sie noch keine

Gutscheine erhalten? Dann kommen Sie in die

Raiffeisenbank oder informieren Sie sich auf

www.raiffeisen.ch/winter

Raiffeisenbank am Ricken
Eschenbach | St. Gallenkappel | Ernetschwil | Schmerikon
Telefon 055 286 24 00 | www.raiffeisen.ch/am-ricken



Fernsehgenossenschaft Schmerikon
Postfach 106, 8716 Schmerikon

Ihr Kabelfernsehen und Kommunikationsnetz im Seedorf seit 1972
neuestes Kabelnetz mit 862/ 65 Megahertz

Basisangebot Fr. 17.50 pro Monat/inkl. MwSt, beinhaltet:
TV + Radio 40 TV-Programme + 46 Radio-Sender,

unbeschränkte Anzahl Anschlüsse und Geräte.
In Schmerikon beziehen bereits über 1500 Haushalte
unser günstiges Angebot.

*********
Zusätzliche Angebote:

Digital-TV in HD-Qualität und Empfang von über 165 Sender

Preise per Monat

Internet-Anschluss 500 Kbit/s Fr. 5.-- für Wenigsurfer
5'000 Kbit/s Fr. 35.-- für Gelegenheitssurfer
25'000 Kbit/s Fr. 50.-- für schnellen Internetanschluss

+ für Vielsurfer
50'000 Kbit/s Fr. 60.-- für ultraschneller Internetzugang
100'000 Kbit/s Fr. 75.-- leistungsstärkstes Internet

Telefonie: z.B. unbeschränkt ins Schweizer Festnetz Fr. 25.--/Mt.

Fragen Sie nach den speziellen, unschlagbaren Packetangeboten, ab Fr. 59.--/Mt.

Auskunft geben Ihnen gerne:
Urs Raymann, Präsident 055 282 57 29 raymann-fgs@hispeed.ch
Esther Witschi, Kassierin 055 282 10 21 esther.witschi@hispeed.ch
Franz Spirig, Vizepräs./Aktuar 079 734 16 89 franz.spirig@gmx.ch

Bestellungen Digital-TV, Internet oder Telefonie 0800 66 0800 www.upc-cablecom.ch
oder Help-Point, Linthpark, Uznach Tel. 055 280 24 34

Unser im Jahre 2011 auf 862 Megahertz modernisiertes Kabelnetz besteht zum grössten Teil aus
Glasfasern und kann heute schon Angebote wie Breitbandinternet, Digital-TV, HD-TV und
Telefonie in bester Qualität übertragen. Aber auch analoges Fernsehen und UKW Radio
Programme sind im Netz Schmerikon weiterhin nach wie vor erhältlich, was den Betrieb von
mehreren und auch alten TV-Geräten erlaubt.

Wir danken unseren Genossenschaftern und Konsumenten herzlich für Ihre Treue.
Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und ein zufriedenes und gesundes 2012.

Ihr Vorstand



S c h ü b e l d u n s ch t i g Ü50++
Donnerstag, 16. Februar: 14.00 h im Rest. Seehof
Humor- und stimmungsvolles Fasnachtsprogramm,
musikalisch begleitet durch die Schmerkner Seebuebe

Samstag, 18. Februar

Start: 17.37 Uhr beim Kreisel
anschliessend Guggerkonzerte im Guggerzelt
Guggerzelt Tüfelsbar Häxehüüsli

Musikgesellschaft Damenturnverein 20 Jahre Bätzihäxe

„The Oldies Live“ Partymusik im Rest. Seehof

K i n d e r f a s n a c h t
Montag, 20. Februar: 14.00 Uhr im Rest. Seehof
Bunte Seeräuber & Piraten Party mit em Pirat Black Floyd


